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Erwägungen

E. 1
Die Verfahren 9C_420/2022 und 9C_421/2022 betreffen die Wirtschaftlichkeitskontrolle
der Praxistätigkeit des Beschwerdeführers in den Jahren 2007 und 2008 und damit eng
zusammenhängende Sachverhalte. Abgesehen von den sich auf das jeweilige Jahr
beziehenden Berechnungen liegen im Wesentlichen gleichlautende schiedsgerichtliche
Urteile vor, welche der Beschwerdeführer in denselben Punkten in weitestgehend
übereinstimmenden Rechtsschriften beanstandet. Es rechtfertigt sich daher, die beiden
Verfahren zu vereinigen und in einem Urteil zu erledigen (vgl. Art. 24 BZP in Verbindung
mit Art. 71 BGG ). Diesem Vorgehen steht nicht entgegen, dass sich die Vorinstanz im
März 2017 aus praktischen Gründen für eine getrennte Verfahrensführung entschied, denn
vor Bundesgericht besteht eine andere prozessuale Ausgangslage.

E. 2
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel ( Art. 42 Abs. 1und 2 BGG; BGE 135
II 384 E. 2.2.1). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann ihre Sachverhaltsfeststellung von Amtes
wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs. 2 BGG ).
Unter Berücksichtigung der allgemeinen Pflicht zur Begründung der Beschwerde ( Art. 42
Abs. 1 und 2 BGG ) prüft es nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen
Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (vgl. BGE 145 V 304 E. 1.1).

E. 3.1
Streitig ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie den Beschwerdeführer zur
Rückerstattung von Fr. 516'044.- für das Jahr 2007 und von Fr. 340'801.- für das Jahr 2008
verpflichtete.

E. 3.2
Die hierfür massgebenden gesetzlichen Grundlagen (insbesondere Art. 59 Abs. 1 lit. b KVG
; BGE 141 V 25 ) und die dazu ergangene Rechtsprechung werden in den angefochtenen
Urteilen zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.

E. 4.1
Nach der in den Beschwerden vertretenen Auffassung hätte das Schiedsgericht nicht auf die
Klagen eintreten dürfen.



E. 4.1.1
Zur Begründung wird vorab angeführt, die Klagen hätten mangels der von der ZPO
geforderten Bezifferung der jeweiligen Forderung im Rechtsbegehren die
Prozessvoraussetzungen nicht erfüllt. Es erübrigt sich, darauf weiter einzugehen, weil das
Bundesgericht im - dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers bekannten - Urteil
9C_264/2017 vom 18. Dezember 2017 E. 1.1 (nicht publ. in: BGE 144 V 79 , aber in: SVR
2018 KV Nr. 4 S. 25) bereits dargelegt hat, weshalb diese Rüge einer Grundlage entbehrt
(worauf in der Folge auch in den dem Rechtsvertreter ebenso bekannten Urteilen
9C_267/2017 und 9C_268/2017 vom 1. März 2018 [E. 2.1] sowie 9C_67/2018 vom 20.
Dezember 2018 [E. 4.2] verwiesen wurde).

E. 4.1.2
Nach Auffassung des Beschwerdeführers wäre Nichteintreten sodann auch deshalb
angezeigt gewesen, weil zufolge Fehlens einer Schiedsvereinbarung eine im
schiedsgerichtlichen Verfahren unzulässige Klagenhäufung im Sinne von Art. 376 ZPO
vorgelegen habe. Auch diese Begründung hält einer näheren Betrachtung nicht Stand.
Gemäss konstanter Rechtsprechung können die Krankenversicherer gemeinsam, wenn auch
je in eigenem Namen, beim Schiedsgericht nach Art. 89 KVG klageweise eine
Gesamtforderung geltend machen; darüber hinaus ist dazu gemäss Art. 59 Abs. 2 KVG in
der seit 1. Januar 2005 in Kraft stehenden Fassung auch der Verband berechtigt (Urteil
9C_513/2015 vom 9. Dezember 2015 E. 3; BGE 127 V 281 E. 5d). Inwiefern sich an der
Zulässigkeit dieser Kollektivklage mit dem Inkrafttreten der ZPO etwas geändert haben
sollte, ist nicht ersichtlich.

E. 4.2
Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz habe den Untersuchungsgrundsatz verletzt
durch die fehlende Prüfung der Frage, ob es ihm überhaupt möglich gewesen sei, seine
Praxistätigkeit mit Blick auf die das Jahr 2006 betreffenden Vorwürfe innerhalb der von der
Rechtsprechung dafür zugestandenen einjährigen Frist umzustellen. Dieser Einwand ist
ebenso unbegründet, denn das Bundesgericht hat es abgelehnt, Leistungserbringern, die
dem Vorwurf der unwirtschaftlichen Behandlung ausgesetzt sind, eine Umstellungszeit
einzuräumen, während welcher die Voraussetzungen für eine Rückforderung von
Vergütungen der Krankenversicherer milder zu beurteilen oder eine Rückforderung ganz
ausgeschlossen wäre (bereits erwähnte Urteile 9C_267/2017 und 9C_268/2018 vom 1.
März 2018 E. 2.3 sowie 9C_264/2017 vom 18. Dezember 2017 E. 1.3).

E. 5.1
Es steht fest und ist letztinstanzlich unbestritten, dass der Beschwerdeführer in den Jahren
2007 und 2008 - wie bereits im Jahr 2006 (vgl. dazu Urteil 9C_535/2014 vom 15. Januar
2015 E. 6.1, nicht publ. in: BGE 141 V 25 , aber in: SVR 2015 KV Nr. 8 S. 29) - Leistungen
über zwei Zahlstellenregister-Nummern (nachfolgend: ZSR-Nr.) abrechnete, zum einen
über die auf "A.________" lautende ZSR-Nr. xxx (welche per 17. September 2009 sistiert
wurde) und zum andern über die auf "Augenklinik D.________" lautende ZSR-Nr. yyy.
Gegenstand der vorinstanzlichen Urteile bilden alleine die Leistungen, die über die ZSR-Nr.
xxx abgerechnet wurden. Anders als noch im kantonalen Verfahren bestreitet der
Beschwerdeführer nicht mehr, neben seiner Tätigkeit in der Klinik auch eine Arztpraxis
geführt zu haben. Er hält indessen an seiner Darstellung fest, wonach in die Berechnung des
Rückforderungsanspruches auch Leistungen anderer Ärzte einbezogen worden seien und



eine Vermischung zwischen den beiden Abrechnungsnummern stattgefunden habe, sodass
nicht eindeutig festgestellt werden könne, welche Leistungen tatsächlich ihm zuzurechnen
seien.

E. 5.2
Als Leistungserbringer, gegen den sich die Rückerstattungspflicht nach Art. 59 Abs. 1 lit. b
KVG richtet, fallen sowohl Ärzte und Ärztinnen ( Art. 35 Abs. 2 lit. a KVG ) als auch
Einrichtungen, die der ambulanten Krankenpflege durch Ärzte und Ärztinnen dienen ( Art.
35 Abs. 2 lit. n und Art. 36a KVG ), in Betracht. Einer juristischen Person, die Ärzte und
Ärztinnen als Arbeitnehmende beschäftigt, kann eine eigene gemeinsame ZSR-Nummer
zugeteilt werden. Die bei ihr angestellten Ärzte und Ärztinnen erhalten alsdann eine
K-Nummer (Kontrollnummer). Sind sie daneben (d.h. neben der Tätigkeit für die juristische
Person) auf eigene Rechnung tätig, rechnen sie diese Leistungen über ihre eigene
ZSR-Nummer ab. Nur bei einer Abrechnung über die korrekte ZSR-Nummer ist für die
Krankenversicherer der tatsächliche Leistungserbringer bzw. Empfänger von
Rückerstattungen und später im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung potenziell
Rückerstattungspflichtige ersichtlich (vgl. dazu auch BGE 135 V 237 E. 4.6.4).

E. 5.3
Wie bereits für das Jahr 2006 (dazu Urteil 9C_535/2014 vom 15. Januar 2015 E. 6.1, nicht
publ. in: BGE 141 V 25 , aber in: SVR 2015 KV Nr. 8 S. 29) ist auch für die hier zu
beurteilenden Folgejahre 2007 und 2008 davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im
Rahmen der Leistungsabrechnung nach sachlichen Kriterien unterschied, ob er als
selbstständiger Arzt für seine eigene Rechnung und damit für seine eigene persönliche
ZSR-Nr. xxx oder als angestellter Arzt der Augenklinik D.________ und damit für deren
ZSR-Nr. yyy tätig war. Inwiefern die im schiedsgerichtlichen Verfahren für die Jahre 2007
und 2008 eingereichten Belege betreffend seine Abrechnungen für die Augenklinik die
Beweislage gegenüber 2006 verändert haben sollen, wie der Beschwerdeführer geltend
macht, ist nicht ersichtlich, bestätigen sie doch lediglich seine vom Schiedsgericht
festgestellte und auch von ihm nicht mehr bestrittene teilweise unselbstständige
Erwerbstätigkeit. Nicht darzutun vermag der Beschwerdeführer auch eine offensichtliche
Unrichtigkeit der vorinstanzlichen Feststellung, wonach durch nichts belegt sei, dass er sich
versehentlich nicht an die in E. 5.2 dargelegten, eine transparente Abrechnung
sicherstellenden Vorgaben gehalten und entsprechend seinen Behauptungen beispielsweise
von ihm oder von anderen Ärzten für die Klinik erbrachte Leistungen systemwidrig unter
seiner eigenen ZSR-Nummer verbucht haben soll. Bei dieser Sachlage verletzte das
Schiedsgericht kein Bundesrecht, indem es erkannte, dem Beschwerdeführer seien alle
unter seiner eigenen ZSR-Nr. xxx verbuchten Leistungen zuzurechnen.

E. 6.1
Das kantonale Schiedsgericht prüfte die Wirtschaftlichkeit der Praxistätigkeit des
Beschwerdeführers in Anwendung der statistischen Methode des
Durchschnittskostenvergleichs. Als Vergleichsgruppe zog es die in den Kantonen
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen und
Glarus praktizierenden Leistungserbringer der Fachrichtung Ophthalmologie bei. Von dem
für den Beschwerdeführer ermittelten Index von 169 im Jahr 2007 (entsprechend direkten
Kosten von Fr. 586.13 pro erkrankte Person) und von 162 im Jahr 2008 (entsprechend
direkten Kosten von Fr. 588.36 pro erkrankte Person) nahm es eine lineare Alterskorrektur



vor, um dem höheren Durchschnittsalter der Patientinnen und Patienten des
Beschwerdeführers Rechnung zu tragen. Auf diese Weise gelangte es für 2007 zu einem
Indexwert von 160 (169 : 57.2 x 54.05; direkte Bruttoleistungen von Fr. 2'752'232.-) und für
2008 zu einem solchen von 151 (162 : 57.7 x 53.92; direkte Bruttoleistungen von Fr.
2'450'518.-). Unter Berücksichtigung des von den Beschwerdegegnerinnen zugestandenen
maximalen Toleranzbereichs von 130 Indexpunkten resultierte ein Rückerstattungsbetrag
von Fr. 516'044.- für das Jahr 2007 (Fr. 2'752'232.- : 160 x 30) und von Fr. 340'801.- für das
Jahr 2008 (Fr. 2'450'518.- : 151 x 21).

E. 6.2
Soweit der Beschwerdeführer sich auf den Standpunkt stellt, die Wirtschaftlichkeit seiner
Praxistätigkeit könne nur mittels Einzelfallanalyse geprüft werden, ist ihm - wie bereits im
Urteil 9C_535/2014 vom 15. Januar 2015 E. 6.2.3 (nicht publ. in: BGE 141 V 25 , aber in:
SVR 2015 KV Nr. 8 S. 29) - entgegenzuhalten, dass das Schiedsgericht bei der
Methodenwahl über ein Auswahlermessen verfügt und im letztinstanzlichen Verfahren
lediglich geltend gemacht werden kann, es habe den ihm eingeräumten Ermessensspielraum
missbraucht, über- oder unterschritten. Eine entsprechende Rüge bringt der
Beschwerdeführer nicht substanziiert vor, indem er sich auf die Behauptung beschränkt, es
gebe hier keine Wahl, denn in Frage käme nur die Einzelfallprüfung. Im Übrigen ist die
Wirtschaftlichkeitsanalyse rechtsprechungsgemäss wenn immer möglich nach der
statistischen Methode vorzunehmen (Urteile 9C_656/2020 vom 22. September 2021 E. 4.3,
in: SVR 2022 KV Nr. 2 S. 7, und 9C_570/2015 vom 6. Juni 2016 E. 3.3, in: SVR 2018 KV
Nr. 19 S. 108).

Diesem Weg steht auch im hier zu beurteilenden Sachverhalt nichts entgegen. Betreffend
die Kritik des Beschwerdeführers an den statistischen Grundlagen bzw. sein Vorbringen,
die Statistiken müssten korrigiert werden, weil er nicht selbstständig erwerbstätig, sondern
mit weiteren Ärzten bei der Augenklinik angestellt gewesen sei, kann auf das in E. 5.3
Gesagte verwiesen werden. Unbehelflich ist weiter, dass er die im vorinstanzlichen
Verfahren vorgetragene (unbelegte) Behauptung wiederholt, wonach er vor allem
ophthalmochirurgisch tätig gewesen sei, was nicht auf alle Ophthalmologinnen und
Ophthalmologen der Vergleichsgruppe zutreffe. Diesem Vorbringen hielt das
Schiedsgericht zu Recht entgegen, dass der Beschwerdeführer selber geltend gemacht hatte,
er habe die entsprechenden Leistungen in der Augenklinik erbracht, womit sie von
vornherein nicht Gegenstand der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsprüfung bilden. Die
Einwände des Beschwerdeführers sind damit nicht geeignet, Zweifel an der
Vergleichsgruppenbildung zu erwecken. Es verhält sich nicht anders als betreffend das Jahr
2006, in welchem analoge Verhältnisse zu beurteilen waren (Urteil 9C_535/2014 vom 15.
Januar 2015 E. 6.2-6.2.3, nicht publ. in: BGE 141 V 25 , aber in: SVR 2015 KV Nr. 8 S.
29). Die Vorinstanz verletzte kein Bundesrecht, indem sie auch für die
Wirtschaftlichkeitsprüfung der Jahre 2007 und 2008 die Vergleichsgruppe bestehend aus
den Ophthalmologiepraxen der Tarmed-Region Ostschweiz als geeignet betrachtete und die
statistische Methode des Durchschnittskostenvergleichs für anwendbar erklärte.

E. 6.3
Die Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach die ANOVA-Methode (Varianzanalyse)
im relevanten Zeitpunkt noch nicht anerkannt gewesen und ihre Anwendung in seinem Fall
unzulässig sei, gehen ins Leere. Es trifft zu, dass sich die Leistungserbringer und die



Versicherer gestützt auf Art. 56 Abs. 6 KVG (in Kraft ab 1. Januar 2013) erst in einem am
27. Dezember 2013/16. Januar 2014 geschlossenen Vertrag auf diese Methode zur
Kontrolle der Wirtschaftlichkeit geeinigt haben (vgl. dazu auch BGE 144 V 79 ; Urteil
9C_656/2020 vom 22. September 2021 E. 3.2 und 3.3, in: SVR 2022 KV Nr. 2 S. 7). Die
Beschwerdegegnerinnen hatten sich indessen lediglich in ihren Klageschriften vom 3. Juli
2009 und 14. Juli 2010 auf die ANOVA-Methode berufen. Im Verlaufe des weiteren
Verfahrens nahmen sie (ergänzend) einen Durchschnittskostenvergleich vor, welche
Methode schliesslich auch die Vorinstanz (wie bereits für 2006) als angemessen und
zweckmässig betrachtete. Unter diesen Umständen erübrigt es sich, auf die
beschwerdeführerischen Einwendungen gegen die ANOVA-Methode weiter einzugehen.

E. 6.4
Die Berechnungen des Schiedsgerichtes, welche für das Jahr 2007 einen
Rückforderungsbetrag von Fr. 516'044.- (Fr. 2'752'232.- : 160 x 30) und für das Jahr 2008
einen solchen von Fr. 340'801.- (Fr. 2'450'518.- : 151 x 21) ergeben, werden vom
Beschwerdeführer im Übrigen nicht substanziiert gerügt und geben zu keinen
Beanstandungen Anlass.

E. 7
Die Gerichtskosten werden dem unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt ( Art. 66 Abs.
1 BGG ).

E. 8
Mit diesem Urteil werden die Gesuche des Beschwerdeführers um aufschiebende Wirkung
der Beschwerden gegenstandslos.
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